
Seite 1 von 11 
 

 

 
 

Initiative Abmahnwahn-Dreipage 
 
 
 
 
 

Deutsche Zivilrichter 
vs. 

Digitales Zeitalter 
 
 
 
 
 
Sonntag, den 25. Oktober 2009 
 
 
 
Ehe die ersten Leser anfangen diesen Artikel verwirrt zu lesen, natürlich ist die 
Überschrift reißerisch und entspricht nicht den Tatsachen. 
 
 
Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) beinhaltet ausdrücklich in 
Art. 6: 
 
"Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre 
zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie er-
hobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, 
auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und 
innerhalb angemessener Frist verhandelt wird ... 
 
…Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Be-
weis ihrer Schuld als unschuldig."1 
 
 

                                         
1 dejure.org, EMRK: Artikel 6 - Recht auf ein faires Verfahren 
 

http://dejure.org/gesetze/MRK/6.html
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Aber wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen einerseits dem Straf-
recht, was gekennzeichnet ist durch die Unschuldsvermutung (in dubio pro reo) 
und dem Grundsatz: Keine Strafe ohne Gesetz (nulla poena sine lege) sowie 
anderseits dem Zivilrecht, dass durch die Beweislast, dem so genannten 
Günstigkeitsprinzip, bestimmt wird. Das heißt, bei Abmahnungen hinsichtlich 
eines Verstoßes gegen das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutz-
rechte (Urheberrechtsgesetz; UrhG) wegen Filesharing, befinden wir uns im 
Zivilrecht oder dem so genannten Privatrecht, wo beide Parteien gleichwertig 
sind, und es jeder der Parteien obliegt vorzutragen, was für sie günstig ist. 
Natürlich obliegt die Beweislast dabei dem Kläger. 
 
Salopp formuliert, der Rechteinhaber, dem seine Rechte verletzt wurden in den 
Tauschbörsen, kann die Forderungen der anwaltlichen Gebühren und des 
Schadensersatzes hinsichtlich einer Abmahnung jederzeit einklagen. Das Ge-
richt sagt ja, aber nun lieber Rechteinhaber, musst Du es beweisen. Allerdings 
wird in vielen Fällen einer beweisbelasteten Partei dadurch geholfen, dass das 
Gesetz Beweisvermutungen an die Hand gibt, die dann widerlegt werden 
müssen, die also zu einer so genannten Umkehr der Beweislast führen, oder 
dass für typische Lebenssachverhalte auf Grund der Erfahrung ein so genannter 
Beweis des ersten Anscheins zu beachten ist. Bei Verfahren im Bereich des Ur-
heberrechts gibt es zusätzlich noch, die so genannte sekundäre Darlegungslast, 
die für den abgemahnten Anschlussinhaber die größte Hürde in einem zivil-
rechtlichen Verfahren darstellt. 
 
 

 
 
 
LG Mannheim, Urteil v. 30.01.2007, Az. 2 O 71/06: 
“Die Beklagten haben ihre täterschaftliche Begehung eines Urheberrechtsver-
stoßes wirksam bestritten. Grundsätzlich trifft die Darlegungs- und Beweislast 
für alle anspruchsbegründenden Merkmale in § 97 Abs. 1 UrhG den Anspruchs-
steller (von Wolff in: Wandtke/Bullinger , Urheberrecht, 2. Aufl., § 97 Rn. 21), 
hier also die Klägerin. Allerdings trifft den Anspruchsgegner eine sekundäre 
Darlegungslast. Als solche wird die Last einer Gegenpartei bezeichnet, sich im 
Rahmen der ihr nach § 138 Abs. 2 ZPO obliegenden Erklärungspflicht, zu den 
Behauptungen der darlegungspflichtigen Partei zu äußern. Eine solche 
sekundäre Darlegungslast kann insbesondere dann angenommen werden, wenn 
sich die maßgeblichen Vorgänge im Wahrnehmungsbereich des Prozessgegners 
abgespielt haben. In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob es diesem zumut-
bar ist, nähere Angaben zu machen (allgemein: BGHZ 86, 23, 29; 100, 190, 
196; BGH, Urt. v. 24.11.1998, - VI ZR 388/97, NJW 1999, 714, 715; Mes, P., 
GRUR 2000, 934, 939).“2 

                                         
2 Telemedicus.de, Urteil LG Mannheim vom 30.01.2007, Az. 2 O 71/06 
 

http://www.telemedicus.info/urteile/Internetrecht/Filesharing/582-LG-Mannheim-Az-2-O-7106-Keine-Stoererhaftung-fuer-Filesharing-von-Familienangehoerigen.html
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Die Beweislast obliegt dem Kläger 

 
 
Ich möchte heute versuchen, mich mit dem Kernproblem, welche Beweise 
werden erhoben, wie aussagefähig sind diese oder gibt es rechtstaatliche Be-
denken, auseinanderzusetzen. Durch eine Userin von Netzwelt.de/Forum liegen 
mir Teile einer Akte vor, die einen Antrag der abmahnenden Kanzlei Kornmeier 
& Partner, hinsichtlich einer Anordnung einer Zulässigkeit einer Auskunftser-
teilung gemäß § 101 Abs. 9 UrhG, zum Inhalt hat. 
 
 
 

Hinweis: 
Jeder Abgemahnte, dessen Klarname und Adresse mittels eines richterlichen 
Beschlusses gemäß § 101 Abs. 9 UrhG ermittelt wurde, kann mit dem Akten-
zeichen des Anordnungsbeschlusses bei der Geschäftsstelle des entsprechenden 
Landgerichtes einen formlosen schriftlichen Antrag stellen, um diese Beschluss-
akte einzusehen. Hierbei sollte, zur Verdeutlichung und zum Nachweis für das 
berechtigte Interesse, die Kopie der eigenen Abmahnung anbei gelegt werden. 
Die Kopie der Beschlussakte wird dann, an das zuständige Amtsgericht am 
Wohnort des Betroffenen verschickt, wo man dann Einsicht nehmen sowie um 
Anfertigung von bestimmten Kopien bitten kann. 
 
 
 
Diese Beschlussakte umfasst mehrere Seiten. Man kann sogar von einen dicken 
Wälzer sprechen.  
 

Im konkreten Fall liegen mir auszugsweise vor: 
 
 Antrag (13 Seiten) bezüglich “Scooter - Jump That Rock - Watever You 

Want“3; 
 Anlagen: 
(1) Eidesstattliche Versicherung des GF Sheffield Tunes GmbH; 
(2) Rahmeneckvertrag zwischen Kontor Records GmbH und DigiProtect - Ge-

sellschaft zum Schutze digitaler Medien mbH; 
(3) Eidesstattliche Versicherung des GF DigiRight Solutions GmbH; 
(4) Erklärung eines Top 100 Containers mit Auflistung aller Titel sowie Chart-

Platzierung; 
(5) Liste von 307 IP-Adressen mit Datum und Zeitangabe sowie Hashwert und 
(6) Gestattungsantrag LG Köln, Az. 38 OH 44/08 vom 08.01.2008. 

 
  

                                         
3 MyVideo.de 
 

http://www.myvideo.de/watch/4778430/Scooter_Jump_That_Rock_Whatever_You_Want_das_neue_lied
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Hinweis: Was ist eine IP-Adresse? 
 
Eine IP-Adresse (Internet Protokoll Adressen) ist ein Nummernblock, die seit der 
Einführung der Version 4 des Internet Protocols überwiegend verwendeten 
IPv4-Adressen bestehen aus 32 Bits, also 4 Bytes. Damit sind höchstens 232, 
also etwa 4,3 Milliarden Adressen möglich. In der Dotted Decimal Notation 
(Dezimalschreibweise mit Punkt) werden die 4 Bytes als vier durch Punkte von-
einander getrennte Dezimalzahlen geschrieben. Die IP-Adresse wird verwendet, 
um einerseits, Daten von ihrem Absender zum vorgesehenen Empfänger trans-
portieren zu können und anderseits, dass der Anbieter des Internetzuganges 
den jeweiligen Kunden zuordnen kann. Im Gegensatz zu Postadressen sind IP-
Adressen nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Hierbei unterscheidet man 
eine feste Adressierung (statische IP), die meist bei Serverbetreiber, Gateways 
oder Router bei Firmenstandleitungen sowie eine dynamische Adressierung 
(dynamischer IP) die hauptsächlich im Internet zur Kundenidentifizierung durch 
einen Provider verwendet und vergeben wird. 
 
Weiterführender Link: Kioskea.net - IP-Adressen 
 
 
 

Was sagt eine dynamische IP-Nummer (IP) aus, wenn man 
im Internet surft oder shared? 
 
LG Frankenthal, Beschluss v. 21.05.2008 - Az.: 6 O 156/08: 
"Ohne die Auskunft des Providers seien die vom Antragsteller ausgespähten IP-
Daten "ein technisches und rechtliches Nullum, mit dem niemand etwas an-
fangen kann."4 
 
Dieses ist eine Tatsache, die jeder selbst unkompliziert nachprüfen kann. 
Hierzu gibt es die unterschiedlichsten Programme und Websites, die aber eines 
gemeinsam haben. Wenn ein User sich im Internet bewegt, bekommt er, bei 
jeder Einwahl oder/und/bzw. Zwangstrennung dynamisch eine neue IP zu-
geteilt. Nur der Provider, aber - erst - nach Überprüfung der Verkehrs- und 
Verbindungsdaten, kann die IP individualisieren (Name und Adresse des An-
schlussinhabers). Ansonsten lässt sich nur mit Bestimmtheit festlegen, welcher 
Provider diese IP zum Zeitpunkt vergeben hat. Bei der vermeintlichen Standort 
Erkennung gibt es schon die widersprüchlichsten Angaben. 
 
Bitte überprüfen Sie einmal selbst: 
 
Ripe.net 
DSL-Informationen.de 
Utrace.de 
IP-Adress.com 
 
 

                                         
4 Medien, Internet und Recht.de, LG Frankenthal, Beschluss vom 21.05.2008, Az. 6 O 156/08 
 

http://de.kioskea.net/contents/internet/ip.php3
http://www.db.ripe.net/whois
http://www.dsl-informationen.de/eigene_ip.php
http://www.utrace.de/
http://www.ip-adress.com/ip_lokalisieren/
http://medien-internet-und-recht.de/volltext.php?mir_dok_id=1645
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Um nachfolgende Ausführungen nach zu vollziehen, muss man sich mit Teilen 
der Beschlussakte, vertraut machen. Hierzu werde ich spezielle Anlagen ver-
öffentlichen oder nur zitieren. 
 

 

Gibt es die vermeintlichen Rechte von DigiProtect? 
 
Zumindest am Rande erwähnen, muss man auch hier wieder die Nutzungs- und 
Verwertungsrechte von DigiProtect. Besser gesagt: Gibt es ein solches aus-
schließliches Verwertungsrecht überhaupt nach dem deutschen Urheberrechts-
gesetz. 
 
 
“Durch eine Reihe exklusiver Auswertungsvertrãge, so genannter Bandüber-
nahmeverträge, hat die Sheffield Tunes GbR diese vorstehenden Rechte des 
Tonträgerherstellers im Sinne des § 85 UrhG sowie der § 15 bis 20 UrhG ex-
klusiv an die Firma Kontor Records GmbH übertragen. Dies geschah durch die 
folgenden Verträge: vom 19. Juni 2000, 27. Januar 2004 und 25, Januar 2008. 
Die vorstehenden Auswertungsrechte sind zuletzt durch Vertrag vom 25. 
Januar 2008 ab dem 01. April 2006 für die Dauer von 3 Jahren auf die Firma 
Kontor Records übertragen worden. Kontor Records GmbH 1st als Inhaber der 
Tonträgerherstellerrechte und des Rechts nach § 19 a UrhG von uns bevoll-
mächtigt, gegen Verletzungen dieser Rechte durch Dritte vorzugehen.“5 
 
 
 
Rahmenvertrag Kontor Records - DigiProtect 
“Rechteeinräumung 
LIZENZGEBER überträgt DIGIPROTECT für die Dauer dieses Vertrages das auf 
das Europa beschränkte Recht ein, Tonaufnahmen gemäß Anlage 1 (AUF-
NAHMEN) über dezentrale Computernetzwerke auszuwerten. Umfasst ist das 
Recht AUFNAHMEN für den Endbenutzer sowohl kostenfrei als auch kosten-
pflichtig anzubieten. DIGIPROTECT übernimmt die Übertragung an.“ 
 
 
 
OLG Köln, Beschluss vom 21.10.2008, Az. 6 Wx 2/08 
“Nach diesem Vertrag verfügt sie über das ausschließliche Recht, das Werk 
"Ganz anders" über dezentrale Computernetzwerke, sog. Peer-2-Peer Netz-
werke bzw. Internettauschbörsen wie zum Beispiel eDonkey, Kazaa, BitTorrent 
u.a., öffentlich zugänglich zu machen. Die Beschränkung der erlaubten Nutzung 
auf eine bestimmte Nutzungsart steht der Ausschließlichkeit des Nutzungs-
rechts nicht entgegen (vgl. Dreier/Schulze, UrhG, 2. Aufl., § 31 Rdn. 5).“6 
 
 

                                         
5 Eidesstattliche Erklärung des GF Sheffield Tunes GmbH 
6 JurPC.de 
 

http://www.jurpc.de/rechtspr/20080169.htm
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Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec.,  
 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Habilitand der Rechtswissenschaftliche 
Fakultät Friedrich-Schiller-Universität Jena äußert sich diesbezüglich ganz klar: 
 
 
“Ein solches Nutzungsrecht gibt es aber nicht. Zwar können nach § 31 I 2 UrhG 
Nutzungsrechte räumlich, zeitlich und inhaltlich beschränkt eingeräumt 
werden, sodass der Rechtsinhaber relativ frei im Zuschnitt der zu ge-
währenden Nutzungsrechte ist. Doch sind der Aufspaltbarkeit der urheber-
rechtlichen Verwertungsbefugnisse im Interesse der Rechts- und Verkehrs-
sicherheit Grenzen gesetzt. Von einer eigenständigen Nutzungsart kann des-
halb nur die Rede sein, wenn diese eine nach der Verkehrsauffassung hin-
reichend klar abgrenzbare, wirtschaftlich-technisch als einheitlich und selbst-
ständig erscheinende Art und Weise der Nutzung darstellt.“7 
 
 
 
Die Initiative Abmahnwahn-Dreipage hat diesbezüglich (fast) alle Mitglieder des 
Institutes für Urheberrecht angeschrieben, um nachzufragen ob es so ein Recht, 
wie es DigiProtect für sich vereinnahmt - überhaupt - im Urheberrechtsgesetz 
thematisiert wird.  

 
Ergebnis,  

die angeschriebenen Professoren verfolgen die Vogel-Strauss-Methode, das OLG 
Köln sowie die GEMA kommentieren keine Urteile in der Öffentlichkeit. Schade! 
 
 
 
Für die weitere Betrachtung der Beweislast einer IP ist es wichtig, dass man 
sich die eidesstattliche Versicherung des GF von DigiRight Solutions GmbH 
genau anschaut. 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                         
7 Blog: Abmahnwahn-Dreipage 
 

http://abmahnwahn-dreipage.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=899
http://view.txtbear.com/2699/
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Um nicht die falschen Schlussfolgerungen zu ziehen, habe ich mit Herrn Dr. Rolf 
Freitag gesprochen. Dabei stellte ich die anmaßend provokante Frage:  
 

 
Herr Dr. Freitag, wenn Sie jetzt Richter wären, würden Sie 
den Anordnungsantrag genehmigen? 

 
 

Dr. Rolf Freitag 
 
Die Überprüfung der heruntergeladenen Dateien macht die Hashwert-Angaben 
beim erstmaligen Lesen glaubhaft, aber die Angaben sind unvollständig und 
widersprüchlich und sachlich falsch:  
 

a) Wird zu jeder IP-Adresse nur ein Zeitpunkt genannt, aber ein Download 
hat eine Zeit, zu der er beginnt und eine zu der er endet (wenn er 
komplett ist). Es fehlt ein zweiter Zeitpunkt und die Erklärung, was die 
aufgezeichneten Zeitpunkte denn sind. 
 

b) Auf den Seiten 32 und 338 stehen verschiedene Hashwerte, zu denen 
nicht explizit steht, wozu sie gehören und der vorher erwähnte Abgleich 
mit dem Originaltonträger wird hier nicht erwähnt, so als ob es sich um 
unüberprüfte Werte handelt. Zudem fehlt die Angabe, welche Hash-
Funktion verwendet wurde.  
 

c) Die Beschreibung, dass zur Identifizierung, ein Hashwert reicht, ist falsch 
(S. 21); Hash-Kollisionen9 werden hier vernachlässigt. 
 

d) Die Überprüfung wird der Beschreibung auf Seite 22 nach nur mit irgend-
einer Datei und nur einmalig durchgeführt; die Überprüfung ob ein 
Tauschbörsen-Teilnehmer exakt diese Datei wirklich eingestellt hat fehlt! 
Damit gibt es nur ein Anscheins-Indiz, aber nichts, was man als Beweis 
bezeichnen könnte, weil nur Hashwerte und nicht die "Tonträger" ver-
glichen werden und der aus der Tauschbörse bezogene Hashwert nur vom 
Tauschbörsenteilnehmer angegeben wird. Es wird also nur ein durch 
Hash-Kollisionen unsicherer Vergleich von Hashwerten vorgenommen und 
dies auch nur mit einem angeblichen und daher sehr leicht fälschbaren 
Hashwert. 
 

e) Es fehlt die Angabe, in welcher Tauschbörse, sozusagen der Tatort, die 
Daten aufgezeichnet wurden.  
 

f) Zudem fehlt die Angabe der Hash-Funktion, denn diese hängt von der 
Tauschbörse ab. 

                                         
8 Seite 32 + 33 der Beschlussakte 
 
9 Uni-Kassel, Seminar: Hashes und Signaturen (01/2009) 
 

http://view.txtbear.com/2700/
http://www.db.informatik.uni-kassel.de/Lehre/WS0809/SeminarPI/03-Hashes_und_Signaturen_(Florian_Seeger).pdf
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Nun bin ich ja nicht der ausgewiesene Technik-Experte und stellte Herrn Dr. 
Freitag noch die Frage nach, warum verschiedene Hashwerte angegeben 
werden sowie, dass ich zugegeben, nach dem Lesen der eidesstattlichen Ver-
sicherung des GF von DigiRight Solutions GmbH “keinen Plan“10 mehr hätte. 
 
 

 
 
Dr. Freitag 
 
Dass das Eingestellte überhaupt nicht geprüft wird, - sondern nur der vorgeb-
liche Hashwert -, merkt man erst beim zweiten Lesen, wenn überhaupt. Das ist 
geschickt formuliert und ein technischer Laie merkt das überhaupt nicht. 
 
 
Die unterschiedlichen Hashwerte haben damit nichts, zu tun: Es gibt ver-
schiedene Versionen, weil es CDs in verschiedenen Versionen gibt und 
manchmal auch das Datei-Format geändert wird (Konvertierung z. B. nach MP3). 
Es reicht schon, am Dateiende etwas abzuschneiden oder anzuhängen. Daraus 
ergibt sich, dass ein "Tonträger" meist unter mehreren Hashwerten zu finden 
ist. Ja, es wird ein Abgleich erwähnt, aber das der Abgleich nicht mit dem ge-
macht wird, was jemand in eine Tauschbörse eingestellt hat, und das das Ein-
gestellte überhaupt nicht geprüft wird (, sondern nur der vorgebliche 
Hashwert), merkt man erst beim zweiten Lesen, wenn überhaupt. Das ist ge-
schickt formuliert und ein technischer Laie merkt das nicht. 
 
 
Mir wären die Angaben nicht ausreichend, um dem Antrag zuzustimmen. Zudem 
ist das Verfahren so wie beschrieben zu unsicher; das erinnert mich an ähnliche 
Ermittlungen, bei denen sich herausstellte, dass hinter der aufgezeichneten IP-
Adresse ein Gerät wie ein Drucker und kein PC ist. 
 
 

 

 
 

 
Dr. Freitag: Hash-Funktion im P2P-Netzwerk 
 
 

                                         
10 Youtube: Keinen Plan 
 

http://www.youtube.com/watch?v=FQRQAR8R7qQ
http://view.txtbear.com/2702/
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Andere abmahnende Kanzleien bringen als Argument: “ Sie müssen wissen, dass 
wir in jedem Fall Teile des angebotenen Albums von dem jeweiligen Nutzer 
herunterladen und dies durch einen Paketfilter dokumentieren. Jedes Torrent 
wurde im Übrigen einmal komplett runtergeladen und der Inhalt daraufhin ge-
prüft, ob auch wirklich die Aufnahmen drin stehen, wie es der Name verheißt. 
Außerdem werden nur Leute von uns ermittelt, die 100% der Datei anbieten. 
Wir verlassen uns also nicht einfach auf den Hashwert und IP.“ 

 
 
Dr. Rolf Freitag 
 
Die Aussagen sind richtig bis auf "von dem jeweiligen Nutzer". Es kann nur fest-
gestellt werden, über welchen Internet-Zugang die Daten-Pakete gingen, aber 
nicht woher/wohin. Schließlich unterscheidet das IP-Protokoll nicht zwischen 
Zwischenstellen und Endstellen. 
Das klassische Beispiel ist eine Familie hinter einem ADSL-Router (mit NAT): 
Von Außen ist nur der Router (d.h. dessen öffentliche IP) sichtbar, dahinter 
kann der Sohn in einer Tauschbörse aktiv sein, oder ein Nachbar über ein 
offenes WLAN des Routers, und der Anschlussinhaber, also "der jeweilige 
Nutzer", ist meist der Familienvater. 
 
 
Jetzt könnte man schlussfolgern, warum sehen nicht die Richter, diese offen-
sichtlichen Mängel? 
 

Thesen: 
 

I. Zu 70 - 80% wird nicht geprüft, sondern abgenickt, auch wegen Zeit-
mangel / Überarbeitung und entsprechend mager, sehen die meisten Be-
gründungen der Beschlüsse aus; 
 

II. Die Richter wissen hier meist nicht, worum es überhaupt geht und nicken 
diese Gestattungsanträge generell ab, auch um Sachkenntnis vorzu-
täuschen; 
 

III. Selbst wenn die Richter ungefähr wissen, worum es geht, verstehen sie, 
genauso wie manche Rechtsanwälte, es fast nie vollständig! Sie verstehen 
nicht, dass als Grundlage nur ungeprüfte und leicht fälschbare Hashwerte 
genommen werden und dass überhaupt keine realen Dateien verglichen 
werden. Hierzu trägt auch die verklausulierte Formulierung in dem An-
trag bei. Dabei muss man zweimal lesen, um zu sehen, wo kräftig ge-
trickst wird, seitens der abmahnenden Anwälte, Rechteinhaber und Log-
Firmen. 
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Ja, man sollte und muss sogar die Diskussion in die Richtung führen, hinsichtlich 
einer rechtsstaatlichen Bedenklichkeit des gesamten Abmahnsystems. Warum?  
 
Weil einfach, 
 der “Nummernblock mit Punkten“ (IP) leichtfertig und schnell als - der 

Beweis an sich - eingeschätzt wird;  
 die Richter der geschickten Argumentation der Rechteinhaber mit der 

ewigen Gefährdung von Arbeitsplätzen, horrend hohen tagtäglichen 
Schäden von Nichtverkäufen und die Gefährdung der Existenz unter-
liegen; 

 die Log-Firmen gewinnerzielende Unternehmen sind. Man erzielt Profit 
mit der Ware: Daten, deren Erhebung aber zweifellos anerkannt wird 
ohne Hinterfragung, obwohl jegliche Kontrolle fehlt. 

 
OLG Köln, Beschluss vom 21.10.2008, Az. 6 Wx 2/08 
“Es ist daher gerechtfertigt, dass sein Interesse, gegen diese Inanspruchnahme 
geschützt zu werden, hinter dem Interesse des Rechtsinhabers an einer 
effektiven Rechtsverfolgung zurücktreten muss.“ 
 
 
Hier sollte man sich, bei einer Interessenabwägung, nicht nur von der 
Argumentation der Rechteinhaber leiten lassen, sondern auch von den schutz-
würdigen Interessen eines Anschlussinhabers sowie der Intensität und Ver-
hältnismäßigkeit. Auch wenn ich anfänglich erwähnte,  
 
“… im Zivilrecht oder dem so genannten Privatrecht, wo beide Parteien 
gleichwertig sind, und es jeder der Parteien obliegt vorzutragen, was für sie 
günstig ist.“ 
 
sollten nicht, ohne einer richterlichen Hinterfragung geschickt verdrehte Gut-
achten oder dem Indiz: IP der Glaubhaftmachung unterliegen, sondern als das 
eingestuft werden was sie darstellen. Es wurde ein vermeintlicher Rechtsver-
stoß dokumentiert (sicherlich), aber es wird niemals beweissicher vorgetragen, 
wer der Verletzer gewesen ist! Die Störerhaftung als eine so genannte Sippen-
haft der Internet-Anschlussinhaber, die klagende Partei ist glaubwürdig wenn 
sie ihrem Standpunkt nur substantiiert vorträgt ist rechtsstaatlich - zumindest - 
bedenklich. 
 
"Wir alle wissen, dass es Ladendiebstahl gibt in Deutschland. Aber wenn Hertie 
und Karstadt auf die Idee kämen, das bitteschön an jeder Kasse ein Polizist 
gestellt wird, um Ladendiebstahl zu verhindern, dann würden wir die alle für 
verrückt erklären. Hier läuft nichts anderes. Das ist ein starkes Stück." 
Staatsanwalt Offenburg, Jochen Wiedemann (2007, RTL: sternTV) 
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Ich möchte mich hiermit recht herzlich bedanken für die rechtliche bzw. 
technische Beratung, bei den Herren: 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Rechtsanwalt Dr. Alexander Wachs 
                                   Osterstraße 116 
                                   20259 Hamburg  
                           
                                   Telefon:  +49 (0)40 411 88 15 70 
                                   Fax:        +49 (0)40 411 88 15 77 
                                   Fax2:      +49 (0)40 444 655 10 
                                   E-Mail:     info@dr-wachs.de  
 
                                   Internet: www.dr-wachs.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Dr. Rolf Freitag 
 

 8.12.1968 Geboren in Cuxhaven an der Elbe;  
 1975-1989 Grundschule, Gesamtschule, Hauptschule, 

Höhere Handelsschule, Fachgymnasium Technik, 
Teilnahmen bei Jugend Forscht; 

 1990-1996 Physik-Studium an der Uni Bremen, Diplom-
Arbeit: Diffusive dynamische Lichtstreuung von 
Substanzen am kritischen Punkt; 

 1995 - 2001 Teilzeit-Zusatz-Aufbau-Studium an der 
Fernuni Hagen: Praktische Informatik; 

 1997-2001 Promotion an der Uni Ulm: Korrelations-
methoden für hoch dynamische Zeitauflösung in der 
Foto- und Kathodolumineszenz; 

 2001 Kryptografics GmbH Nürnberg: Anwendung u. Zerti-
fizierung von echten Zufallszahlengeneratoren; 

 2002-9/2004 Daum Electronic GmbH Fürth: Hard- u. 
Software-Entwicklung zu Ergometern; 

 Seit 2003 CCC-Mitgliedschaft;  
 Seit 2006 bei Siemens. 

 
 

mailto:info@dr-wachs.de
http://www.dr-wachs.de/

